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Manfred Marstaller  -  Schlehenweg 4  -  97318 Kitzingen                                

 

Herrn Oberbürgermeister 

Siegfried Müller 

und Stadtrat 

 

97318 Kitzingen 

 

 
         Kitzingen, 23.02.2018 
 
 
 
Antrag zum Verwaltungshaushalt 2018 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
 
Wir bitten um Einstellung von entsprechenden Mitteln in den Verwaltungshaushalt 2018 für die 
Erhöhung der Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt Kitzingen. 
 
Folgende Änderungen der Sportförderrichtlinien werden beantragt: 
 
 
II. Förderung 
 
Ziffer 3. Übungsleiterzuschüsse 
„An den Übungsstunden sollen grundsätzlich 5 oder mehr Personenaktiv teilnehmen.“ Bisher waren 
10 Personen gefordert. 
 
Ziffer 4. Laufende Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit 
„Zur Förderung der Jugendarbeit gewährt die Stadt jährlich den Sportvereinen nebst einem 
Sockelbetrag von 50 € einen Zuschuss je gemeldetem Jugendlichen in Höhe von 30 €.“ Sockelbetrag 
bleibt wie bisher. Zuschuss Erhöhung von 26 € auf 30 €. 
 
Ziffer 5. Laufende Zuschüsse zum Betrieb von Vereinssportanlagen 
„Den Vereinen mit Vereinssportanlagen gewährt die Stadt jährlich Zuschüsse je gemeldetem 
Jugendlichen in Höhe von 20 €, jedoch einen Mindestbetrag von 260 €. Mindestbetrag bleibt 
bestehen. Zuschusserhöhung von 13 € auf 20 €. 
 
Ziffer 6 a. Investitionshilfen für Baumaßnahmen 
„Für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Sportanlagen gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe 
von 10% (höchstens 20.000 €) der zuwendungsfähigen Kosten in Anlehnung an die staatlichen 
Richtlinien für Zuwendungen zu kommunalen Baumaßnahmen im Kommunalen Finanzausgleich (FA-
ZR) sowie die Richtlinien zur Förderung des außerschulischen Sports mit der Maßgabe, dass auch 
der Grunderwerb förderfähig ist.“ Zuschusserhöhung von 5 auf 10 % sowie Höchstbetrag von 19.250 
auf 20.000 €. 
 
Ziffer 7. Zuschüsse für Großsportgeräte 
„ Für die notwendige Beschaffung von Großsportgeräten mit einem Anschaffungswert ab 1.500 € 
gewährt die Stadt einen Zuschuss von 10% der Kosten, höchstens jedoch insgesamt jährlich 1.000 
€“ Erhöhung von 5 auf 10% sowie Höchstbetrag von 525 auf 1.000 €. 
 
 



Begründung: 
 
Im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse 2004 wurden die Freiwilligen Leistungen der Stadt Kitzingen im 
Rahmen der Sportförderrichtlinien bedingt durch den massiven Einbruch der Steuereinnahmen 
gekürzt. Sinkende Mitgliederzahlen sowie ständig steigende Fixkosten der Vereine führen dazu, dass 
die Sportvereine ihre Kosten nur noch schwer stemmen können. Die Kostensteigerung bei den 
Sportvereinen sollten bedingt durch die aktuell positive Steuerentwicklung teilweise durch die geringe 
Zuschussanpassung ausgeglichen werden. 
 
Wir bitten um Einstellung von Mitteln in den Verwaltungshaushalt 2018 und um Unterstützung der 
Kolleginnen und Kollegen des Stadtates. 
 
Die Sportförderrichtlinien werden redaktionell angepasst und dem Stadtrat zur Entscheidung 
vorgelegt. 
 
Vielen Dank. 
 
 
 
Freundliche Grüße 

 
M. Marstaller 
Fraktionsvorsitzender 


